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11. Einfilhrung

I. Der Wandel der Fernsehlandschaft und seine Auswirkungen auf die Sportrechte

a. Die Entwicklung der Fernsehlandschaft hin zur dualen Rundfunkordnung

Über mehr als 30 Jahre war der Rundfunk fest in den Händen von ARD und ZDF.

Die öffentlich- rechtlichen Anstalten waren die einzigen Rundfunkanbieter. Ande-

re Anbieter wurden mangels gesetzlicher Grundlage zunächst nicht zugelassen.9

Der Grund fllr die Wahl der Organisationsform "öffentlich-rechtliche Anstalt"

liegt in der Historie begründet. Die öffentlich- rechtlichen Anstalten wurden als

zwischen den Extremen Privat- und Staatsrundfunk liegende Zwischenform auf-

grund der negativen Erfahrungen im Dritten Reich als sinnvolles Rundfunkorgani-
sationsinstrument angesehen. 10

Nachdem bereits in der Weimarer Republik die privaten Beteiligungen an dem

neu entstehenden Medium Rundfunk sowie föderale Elemente mehr und mehr in

den Hintergrund gedrängt wurden, entwickelte sich der Rundfunk zur Zeit des

Dritten Reichs "zum zentralen Instrument der Massenlenkung und der gesteuerten

politischen und später auch militärischen Hysterie."! 'Der damalige Propaganda-

minister Goebbels verstand es, letzte föderale Strukturen zu zerschlagen, die exe-

kutiven Kompetenzen auf das Propagandaministerium zu übertragen und das Ma-

nagement auf die Ideologie einzuschwören. Der Rundfunk wurde in den Dienst

des nationalsozialistischen Regimes gestellt. Andere Ideen und Meinungen durf-

ten nicht zu Wort kommen.!2

Im Nachkriegsdeutschland bestimmten die Siegermächte Organisation und Pro-

gramminhalt des Rundfunks. Ziel der westlichen Siegermächte war es, einen de-

mokratischen Rundfunk zu schaffen, der weder dem Staat noch privaten Kapital-

gebern, sondern der Allgemeinheit gehören sollte. Finanziert werden sollte der

Rundfunk aus Gebühren der Teilnehmer. Als Kontrollinstitute waren nicht der

Staat, sondern unabhängigen Aufsichtsgremien vorgesehen.'3

Ein weiterer zentraler Punkt war die Dezentralisierung. Deren Hintergrund war

das Ziel, verschiedene Meinungen und Standpunkte zu Wort kommen zu lassen.

9 Hermtann, Rundfunkrecht § 7 Rn.96

10 Hemnann, Rundfunkrecht § 4 Rn.24 ff
11 Buchwald 8.258
12 Buchwald 8.258.I. 
13 Buchwald 8.259
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Die Aufteilung der verschiedenen Rundfunkstationen war durch die Besatzungs-

zonen und später durch die Bundesländer vorgegeben. Im Femsehbereich erfolgte

1950 ein Zusammenschluß der verschiedenen Anstalten in einer Arbeitsgemein-

schaft (ARD). Ziel dieser Kooperation war es auch, Angriffe auf die föderale

Rundfunkstruktur von seiten des Bundes abzuwehren.14

Neben der Angst vor einem unkontrollierten Privatrundfunk lag ein Grund filr die

besondere Rolle der öffentlich-rechtlichen Anstalten darin, daß die Übertragungs- J

kapazitäten seinerzeit außergewöhnlich knapp waren und daher nur wenige Rund- J

funkunternehmen zugelassen werden konnten. Dazu trat die wirtschaftliche Über- i

legung, daß die Veranstaltung von Rundfunksendungen so hohe finanzielle Mittel 1

erfordere, daß diese von Privaten nicht aufgebracht werden könnten.IS 1

Noch im sogenannten "FRAG"- Urteil nahm das BVerfG gegenüber privaten I

Rundfunkanbietem eine reservierte Haltung ein.16 Allerdings wurde die Veran- .:

staltung privaten Rundfunks grundsätzlich filr zulässig erklärt. Dies fUhrte bei den

BefUrwortem privaten Rundfunks dazu, die technische Entwicklung zu fOrdern,
damit der Frequenzmangel überwunden werden kann, um so das öffentlich -

rechtliche Rundfunkmonopol zu brechen. 17

Erst als Anfang der 80er Jahre durch neue Techniken wie Kabel und Satellit die

vorher bestehende Frequenzknappheit obsolet wurde, setzten sich zunehmend

diejenigen politischen Strömungen durch, die fUr einen privaten Rundfunk neben

dem öffentlich-rechtlichen plädierten.18 Um die technischen und progrannnlichen

Möglichkeiten einer Rundfunkausstrahlung per Kabel zu testen, wurde am

1.1.1984 in Ludwigshafen ein Kabelpilotprojekt gestartet.19

Mit dem Start von RTL am 2.1.1984 war es endgültig mit dem Monopol von

ARD und ZDF vorbei. Die Ausstrahlung erfolgte von Luxemburg aus. Zunächst
beschränkte sich der Empfang auf das Saarland sowie Teile von Nordrhein -

Westfalen und Rheinland -Pfalz}O Es folgte am 1.1.1985 der Start von Sat 1.

Auch etablierten sich zahlreiche private Hörfunksender. Die duale Rundfunkord-

14 Dörr, Programmvielfall S.118

15 Maunz, Dürig,Herzog § 5 Rn.218
16 BVerfGE 57, 295
17 Fromm S.31
18 Hemnann, Rundfunkrecbl § 4 Rn.95 Ir
19 Vom 1.1.1984 bis zum 31.12.1986; daneben gab es Pilotprojekte inMÜDcben, Berlin und

Dorlmund Fromm S.31
20 Hermann, Rundfunkrecbl § 4 Rn.98

20



nung war geboren.21 Diese setzt begriffsnotwendig die Verfassungsmäßigkeit des

privaten Rundfunks voraus. Diese lange Zeit heftig umstrittene Frage wird heute

allgemein bejaht.22 Darüber hinaus hat die Wirklichkeit Tatsachen geschaffen, die

nicht mehr verändert werden können. Die Entwicklung der Streitfrage läßt sich am

besten an den verschiedenen Rundfunkurteilen des BVerfG ersehen.23

Die duale Rundfunkordnung umfaßt neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk,

der den bisherigen Auftrag, die gesamte Bevölkerung zu versorgen, weiterführt

und überwiegend durch Gebühren finanziert wird, außerdem private Veranstalter,

die sich hauptsächlich aus Werbeeinnahmen finanzieren und weit mehr den Ge-

setzen des Marktes ausgesetzt sind.24

Dem öffentlich -rechtlichen Rundfunk ist dabei die Grundversorgung zugewie-

sen. Dieser Begriff wird später umfassend erläutert.2S Programme sollen nicht

vornehmlich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgestrahlt, sondern am

Gemeinwohl orientiert werden. Auch Partikularinteressen sind zu befriedigen.

Dies wird abgesichert durch eine binnenplurale Aufsicht sowie die Gebührenfi-

nanzierung.26
Ziel der Zulassung privater Anbieter war und ist, durch die Kräfte des Wettbe-

werbs die Vielfalt der Meinungen zu erhöhen und dem einzelnen Bürger eine grö-

ßere Auswahlmöglichkeit zu eröffnen. Mittelbar erwartet man sich positive

Aspekte filr die Meinungsbildung. Die Anforderungen an das Programm sind von

Verfassung wegen geringer als diejenigen des öffentlich -rechtlichen Rundfunks.

Wie sie im einzelnen ausgestaltet werden, ist Sache des Landesgesetzgebers.27

Demzufolge verabschiedeten die Länder parallel zu der Ausstrahlung der ersten

privaten Programme nach und nach Privatrundfunkgesetze.28 Auf eine erste Welle

im Jahre 1984 folgten die anderen Bundesländer nach. Die Grunde hierfllr lagen

einmal in der Befllrchtung, interessierte Unternehmen könnten in ein anderes

Bundesland abwandern und andererseits in der Erkenntnis, daß es politisch nicht

haltbar sei, den Bürgern eine zusätzliche Informationsquelle zu verschließen.z9

21 Hemnann, Rundfunkrecht § 7 Rn. 101
22 Hemnann, Rundfunkrecht § 7 Rn. 103
23 VgI.llI 2 b
24 Maunz Dürig § 5 Rn. 237 b mit Verweis auf BVerffiE 73,118,125
25 vgl. 1lI 2
26 Hesse Kap.4 Rn. I
27 Hesse Kap.5 Rn.2fT
28 Hesse Kap. I Rn.86
29 Hesse Kap.1 Rn.86
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Allerdings können sich private Rundfunkanbieter nicht nur am Markt orientieren.

Auch filr sie gilt die Prämisse, daß ein gewisser Grad an Meinungsvielfalt gewahrt

werden muß.30 Wie dies geschieht, steht im Ermessen des jeweiligen Landesge-

setzgebers.31 Das BVerfG stellt jedoch Mindestanforderungen an den Gesetzge-

ber:32

.Gewährung eines Mindestmaßes an inhaltlicher Ausgewogenheit, Sachlichkeit

und gegenseitiger Achtung

.Verhinderung, daß private Veranstaltergemeinschaften eine Aushöhlung des

öffentlichen Prograrnrnauftrages bewirken

.begrenzte Staatsaufsicht durch die Länder

.Eröffnung des gleichen Zugangs zur Veranstaltung privater Rundfunksendun-

gen

b. Entwicklungen im Bereich Pay- TV33

Gerade im Bereich "Sport" gewinnt eine neue Erscheinungsform zunehmend an

Bedeutung: "Pay- TV".

Der Begriff Pay-TV beschreibt keine besondere Organisationsform des Rund-

funks wie etwa die Unterscheidung zwischen öffentlich- rechtlichem und privatem

Rundfunk. Auch ist hiermit keine neue Übertragungstechnik verbunden. Vielmehr

stellt Pay-TV eine dritte Finanzierungsform neben Werbung und Gebühren dar}4

Pay-TV kann sowohl terrestrisch als auch über Kabel und Satellit übertragen wer-

den. Zur Absicherung der Entgeltzahlungen durch den Kunden wird das ankom-

mende Signal verschlüsselt. Diese Verschlüsselung kann decodiert werden. Dies

geschieht durch einen Decoder, den der Kunde entweder kaufen oder mieten kann.

Bei der Abrechnung ist zwischen zwei Systemen zu unterscheiden: Pay- per- view

und Pay- per- channel. Letztere ist diejenige Form, unter der im allgemeinen Pay-

TV verstanden wird. Der Kunde bezahlt unabhängig davon, ob er tatsächlich den

Kanal einschaltet, eine Abonnementgebühr.

Als weitere -insbesondere filr den Sport interessante -Erscheinungsform hat sich

zunächst vor allem in den USA das sogenannte Pay- per- view entwickelt. Der

Kunde zahlt, abgesehen von einer Grundgebühr, fiir die tatsächliche Nutzung.

In Deutschland gibt es derzeit zwei Sender, die sich über Abonnenten finanzieren:

Premiere und DF 1. Diese sind nach dem Erwerb von Premiere durch die Kirch-

30 Wenn auch nicht in gleichem Maße wie bei den öffentlich rechtlichen Anstalten
31 Pieroth/ Schlink Rn.632
32 Pieroth/ Schlink Rn.632 mit Verweis auf BVerß3E 57, 295, 324 f; 73,118,153; 83, 238, 296 f

33 Ausß1hrlich hierzu Diesbach S.19 ff
34 Diesbach S.19
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